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I. Amtlicher Teil

Bildung

Verwaltungsvorschriften zum Außerkrafttreten 
der VV-Stundentafeln Berufsschule

Vom 12. Juli 2016
Gz.: 34.4 -51510

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2001 (GVBl. I 
S.78) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport:

1 - Außerkrafttreten der VV-Stundentafeln Berufsschule

Die Verwaltungsvorschriften zu Stundentafeln für den Bil-
dungsgang zur Vermittlung des schulischen Teiles einer Be-
rufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung (VV-Stundentafeln Berufsschule - VV-StdTBS) 
vom 14. Februar 2006 (ABl. MBJS/06 S.150), zuletzt geändert 
durch Verwaltungsvorschriften vom 20. November 2008 (ABl. 
MBJS/08 S.430), treten am 31. Juli 2016 außer Kraft.

2 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Juli 2016 in Kraft. 
Sie treten am 2. August 2016 außer Kraft.

Potsdam, den 12. Juli 2016 

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

Günter Baaske

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen

a. Grundschule „Rote Kaserne Ost“
 Esplanade 5  
 14469 Potsdam

– Besetzung zum nächst möglichen Termin – 

b. Grundschule „Kleine Gartenstraße“
 Kleine Gartenstraße 42
 14776 Brandenburg an der Havel

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –
  
c. „Ludwig-Achim-von-Arnim“- Grundschule 
 Werbig
 Gräfendorfer Straße 3
 14913 Niederer Fläming

– Besetzung zum 01.02.2017 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-

leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schu-
lischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterricht-
seinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsens und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.
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e. Grundschule „Heinrich Zille“
 Friedrich-Naumann-Straße  74
 14532  Stahnsdorf

– Besetzung zum 01.02.2017 –
 
 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt nisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstabe a. und b. be-
nannten Stellen sind mit Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüg-
lich Amtszulage bewertet. Die unter den Buchstaben c. bis e.  
benannten Stellen sind mit Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. und b. 
benannten Stellen sind derzeit mit Besoldungsgruppe A 12 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 11 
TV-L zuzüglich Amtszulage (Schulen im Aufbau) bewer-
tet. Die unter Buchstabe c. benannte Stelle ist mit Besol-
dungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L 
bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. „Lindenschule“
 Geschwister-Scholl-Straße 10a
 14913 Jüterbog

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

b. Grundschule „Frederic Joliot Curie“
 Große Münzenstraße 14
 14776  Brandenburg an der Havel

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

c. Grundschule Rangsdorf
 Clara-Zetkin-Straße 5a
 15834 Rangsdorf

–  Besetzung zum nächst möglichen Termin –

d. Geschwister-Scholl-Grundschule 
 Weitzgrunder Weg 3
 14806 Bad Belzig

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –
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4. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Oberschule

a. Mühlendorf-Oberschule
 Albert-Wiebach-Straße 4
 14513 Teltow

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

b. Berufsorientierte Schule Kirchmöser
 Schulstraße 38
 14774 Brandenburg an der Havel

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-

leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schu-
lischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterricht-
seinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsens und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation  
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifi ka tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

3. Rektorin bzw. Rektor an einer Oberschule als Leiterin 
bzw. als Leiter des Primarstufenbereiches (Primar-
stufenleiterin oder Primarstufenleiter)

 Grund- und Oberschule Wilhelmshorst
 Wilhelmshorst
 Heidereutherweg 1
 14552 Michendorf

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –
 
 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schul-

leitung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Auf-
gaben können zum Arbeitsfeld der Primarstufen leiterin 
oder des Primarstufenleiters gehören: inhaltliche Ausgestal-
tung der Primarstufe im Rahmen der geltenden Vorschrif-
ten;  Beratung und Besuch der in der Primarstufe tätigen 
Lehrkräfte im Unterricht; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters beim Verfahren der Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und beim 
Übergangsverfahren an die weiterführenden allgemein bil-
denden Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern 
der Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mindestens fünfjährige Bewährung in der Unterrichts-
praxis wünschenswert, wobei mindestens drei Jahre Tätig-
keit in der Primarstufe nachgewiesen werden sollen.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsg-
remien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgi-
schen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen 
sind wünschenswert.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 13 Bbg-
BesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als Primarstufenleiterin oder als Primar-
stufenleiter wird zur Feststellung der Bewährung in der 
Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung er-
folgt nach Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 
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 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

6. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Gesamtschule

 Grund- und Gesamtschule Lehnin „Heinrich Julius Bruns“
 Goethestraße 13
 14797 Kloster Lehnin

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Die Grund- und Gesamtschule Lehnin „Heinrich Julius 
Bruns“ führt im Grundschulbereich die Klassenstufen 1 bis 
6; der Gesamtschulteil wächst beginnend mit dem Schul-
jahr 2016/17 ab der Jahrgangsstufe 7 auf. Die am Standort 
dieser Schule bisherigen Oberschulklassen (ab Schuljahr 
2016/17 die Jahrgangsstufen 8 bis 10) laufen schrittweise 
aus.

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-

leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schu-
lischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts-
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsens und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei all-

gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
 Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I oder II.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

 Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 

 Das Amt als Schulleiterin oder als Schulleiter wird gemäß 
§ 120 des Landesbeamtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L 
bis zur Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertra-
gen. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höher gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen. 

5. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einem Gymnasium

 Immanuel-Kant-Gymnasium
 Lieselotte-Herrmann-Straße 4
 14513 Teltow

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei all-

gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
Unter richtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten be-

setzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 TV L zuzüg-
lich Amtszulage bewertet. 
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träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV L bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

8. Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter an einem Ober-
stufenzentrum

a. Abteilung 3
 Oberstufenzentrum 2 Wirtschaft und Verwaltung  

Potsdam - Europaschule-
 Zum Jagenstein 26
 14478 Potsdam

– Besetzung zum 01.08.2017 –

 Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschu-
le zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsaus-
bildung in den Berufen Rechtsanwaltsfachangestellte(r), 
Steuerfachangestellte(r) und Verwaltungsfachangestellte(r) 
in der Fachrichtung Kommunalverwaltung sowie der ein- 
und zweijährigen Fachoberschule für die Fachrichtung 
Wirtschaft und Verwaltung. 

b.  Abteilung 1

Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“
Am Neuendorfer Sand 43
14770 Brandenburg

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufs schule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsaus-
bildung in den Berufen Elektroniker/-in für Betriebstech-
nik, Industriemechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Metall -
bauer/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Maschinen- und 
Anlagenführer/-in und Fachkraft für Metalltechnik. 

 
 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; insbeson-

dere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen und 

brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist derzeit mit Besoldungsgruppe A 
15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
15 TV L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder als Schulleiter wird gemäß 
§ 120 des Landesbeamtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L 
bis zur Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertra-
gen. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
 Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen. 

7. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Gesamtschule

 
 Grund- und Gesamtschule Lehnin „Heinrich Julius Bruns“
 Goethestraße  13
 14797 Kloster Lehnin

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Die Grund- und Gesamtschule Lehnin „Heinrich Julius 
Bruns“ führt im Grundschulbereich die Klassenstufen 1 bis 
6; der Gesamtschulteil wächst beginnend mit dem Schul-
jahr 2016/17 ab der Jahrgangsstufe 7 auf. Die am Standort 
dieser Schule bisherigen Oberschulklassen (ab Schuljahr 
2016/17 die Jahrgangsstufen 8 bis 10) laufen schrittweise 
aus.

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Ab wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei all-

gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
 Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I oder II.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
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9. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter der Schule des Zweiten Bildungsweges

 
 Schule des Zweiten Bildungsweges „Heinrich von Kleist“
 Friedrich-Ebert-Straße 17
 14467 Potsdam

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften und den Studierenden mit dem Ziel der Sicherung 
und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit und der 
 Sicherung einer geordneten Unterrichtsarbeit; Koordinie-
rung der pädagogischen Arbeit, Beratung der Studierenden; 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei all-

gemeinbildende Fächer), mehrjährige Bewährung in der 
 Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I und II; Erfahrun-
gen im Unterricht im Zweiten Bildungsweg sind erwünscht. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; gutes 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul
managements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung 

Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangskonferenzen 
bei Entscheidungen über Versetzungen, Zeugnisse und Ab-
schlüsse; Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, 
Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger 
auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen, Vertretung 
der Abteilung im Rahmen der Befugnisse gegenüber Er-
ziehungsberechtigten, Behörden, Betrieben und weiteren 
Kooperationspartnern wie Fachhochschulen und Univer-
sitäten; Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die Abtei-
lung; Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der Abteilung; 
Koordinierung der pädagogischen Arbeit in der Abteilung; 
Beratung von Lehrkräften und des sonstigen pädago-
gischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; Förderung 
der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung und 
organisatorische Durchführung von schulischen Prüfungen 
und Unterstützung der zuständigen Stellen bei nichtschuli-
schen Prüfungen; schulfachliche Koordinierung innerhalb 
der Abteilung, Information und Beratung der Schülerinnen 
und Schüler über die Wahl der Unterrichtsangebote in der 
Abteilung.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit Lehrbe-

fähigung für eine berufliche Fachrichtung, die dem Profil 
der jeweiligen Abteilung entspricht und mehrjährige Be-
währung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen 
oder Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit lang-
jähriger Erfahrung im entsprechenden Unterricht an beruf-
lichen Schulen.  

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den 
Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß Be-
rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung und der 
Bundesagentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organisa-
tionsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule und der Bildungsgangverordnungen; regionale 
Kenntnisse sind erwünscht; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 
 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-

schäftigten besetzt werden. Sie sind mit Besoldungsgruppe  
A15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungs-
leiter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül-
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Oberstufenkoordinatorin bzw. Oberstufenkoordinator 
an Gymnasien

SeeCampus Niederlausitz 
Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide
Lauchhammerstraße 33
01987 Schwarzheide

− Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koor-
dination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gymna-
siale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerin-
nen und Schüler, der Organisation des Unterrichts und im 
 Zusammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Siche-
rung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei all-

gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife; umfassende und mehrjährige Er-
fahrung in Abiturprüfungen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenbur-
gischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten be-

setzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV L bewertet. 

der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das   

 Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
 Die Leiterin
 Magdeburger Straße 45
 14770 Brandenburg an der Havel.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Oberschule mit 
Grundschulteil

Grund- und Oberschule Schenkenland 
Berliner Straße 75
15746 Groß Köris

− Besetzung zum 01.02.2017 −

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-

leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schu-
lischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts-
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

 Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
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brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er-
wünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

 Staatliche Schulamt Cottbus  
 Herrn Gerald Boese
 Blechenstraße 1
 03046 Cottbus.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule

 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde
 Juri-Gagarin-Straße 40
 15517 Fürstenwalde/ Spree 

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin −

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwe-

senheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverant-
wortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts-
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga-
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar-

 Die Funktion als Oberstufenkoordinatorin oder Ober-
stufenkoordinator wird zur Feststellung der Bewährung in 
der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Förderschule

 Schule mit dem sonderpädagogischen
 Förderschwerpunkt „emotionale und 
 soziale Entwicklung“
 Gartenstraße 12
 15746 Groß Köris

– Besetzung zum nächst möglichen Termin –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
 eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung Ver-
haltensgestörtenpädagogik bzw. „emotionale und soziale 
Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „emotionale und 
soziale Entwicklung“.  

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
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 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für das Lehramt für Förderpädagogik bzw. 

Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „Ler-
nen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

 
Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er-
wünscht. 

beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schul profilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
 eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers in der Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und  Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

a. Lessingschule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Sabinusstraße 1
 15232 Frankfurt (Oder)

 − Besetzung zum nächst möglichen Termin −

b. Kleeblatt-Schule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Am Stadion 18
 15306 Seelow

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin −
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fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen

a. Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder
 Integrativ-kooperative Schule
 Hauptstr. 61
 16547 Birkenwerder

 − Besetzung zum nächst möglichen Termin  −

b. Grundschule „Geschwister Scholl“ Perleberg
 Dobberziner Str. 28
 19348 Perleberg

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt  −

c. Diesterweg-Grundschule Wittstock
 Auf der Freiheit 3
 16909 Wittstock/Dosse

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt  −

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden..

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
 Herrn Gerhard Kranz
 Gerhard-Neumann-Straße 3
 15236 Frankfurt (Oder).

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen: 

1. Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen

Grundschule Gildenhall
Hermsdorfer Weg 1
16816 Neuruppin

 − Besetzung zum 01.02.2017 −

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
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 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er-
wünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliches Schulamt Neuruppin
 Herrn Kowalzik
 Trenckmannstraße 15  
 16816 Neuruppin.

stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt-
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie-
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur-
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-

schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benann-
te Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet und die unter den Buch-
staben b. und c. benannten Stellen mit Besoldungsgruppe  
A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
11 TV-L zuzüglich Amtszulage.
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